
Anmeldung und Information bei 
den Jugendmigrationsdiensten

Aachen:  Willi Hendrichs, 0241 – 80991 – 53
 w.hendrichs@caritas-aachen.de
Berlin: Peter Gröger, 030 – 790901 – 39
 jmd.mitte1@cjd-berlin.de
Berlin: Irmgard Rüther, 030 – 666 3408 – 01 
 i.ruether@caritas-berlin.de
Berlin: Regina Weiz, 030-22 19 226 – 10
 regina.weiz@awoberlin.de
Essen:  Heidi Wedding, 0201 – 8391 – 4244 
 heidi.wedding@jmdessen.de
Frankfurt:  Dr. Heinz Müglich, 069 – 2097399 – 16
 h-mueglich@awo-hessensued.de
Friedland:  Andrea Schwarzbach, 05504 – 2 82
 a.schwarzbach@im-friedland.de
Geilenkirchen:  Willi Hendrichs, 02451 – 76 16
 w.hendrichs@caritas-aachen.de
Göttingen:  Andrea Schwarzbach, 0551 – 77 03 777
 a.schwarzbach@im-friedland.de
Hamburg:  Viviane Lagodzki, 040 – 24 51 18
 viviane.lagodzki@cjd-hamburg-eutin.de
 Anna Wiehe, 040 – 24 51 17 
 anna.wiehe@cjd-hamburg-eutin.de
Hannover:  Lothar Heimberg, 0511 – 32 85 26
 l.heimberg@caritas-hannover.de
Kassel:  Ramona Ramm, 0561 – 7004 -141
 ramona.ramm@caritas-kassel.de
Köln:  Willi Hendrichs, 0221 – 9 37 87 23
 w.hendrichs@caritas-aachen.de
 Heidi Wedding, 0221 – 9 37 87 23
 heidi.wedding@jmdessen.de
Leipzig:  Dirk Felgner, 0341 – 56 14 5 – 24
 jmd-felgner@naomi-leipzig.de
Ludwigshafen:  Jutta Hofmann, 0621 – 59802 – 25
 jutta.hofmann@caritas-speyer.de
München:  Elif Dazkir, 089 – 28 81 68 – 44
 edazkir@im-muenchen.de
Nürnberg:  Sandra Koch, 0911 – 2342197 – 10
 sandra.koch@cjd.de
Osnabrück:  Gabriele Stajer, 0541 – 34 14 41
 gstajer@caritas-os.de
Stuttgart:  Irene Schäfer-Vischer, 0711 – 248931 – 19
 i.schaefer-vischer@invia-drs.de
Stuttgart: Ingeborg von Stockum, 0711 – 21061 – 19
 ingeborg.vonstockum@awo-stuttgart.de

Sprachkurse
GF-H-Stipendiatinnen und –Stipendiaten, deren sprachli-
che Kenntnisse den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
nicht genügen, können vor dem Praktikum in Vertrags-
sprachkursen der Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS) Kennt-
nisse auf dem Niveau C1 GER erwerben (s. Flyer „Sprach-
kompetenz“). 

Hochschulstudium
Wenn mangels Anerkennung oder Verwertbarkeit einer 
ausländischen Hochschulqualifikation, ein ergänzendes 
Studium an einer deutschen Hochschule erforderlich 
ist, werden die Sprachkursteilnehmer auf den TestDaF 
vorbereitet (s. Flyer „Studium“). In einigen Fällen ist eine 
Zulassung für eine GF-H-Förderung in berufsspezifischen 
Maßnahmen des Akademikerprogramms der OBS möglich.   

Koordinierungsstelle
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V.
Heiner Terborg
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Fon (0211) 94 48 5 – 28 Fax (0211) 48 65 09
e-Mail: heiner.terborg@jugendsozialarbeit.de
Internet: www.bagkjs.de
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geeigneter Praktika und/oder Erwerb notwendiger Sprach-
kenntnisse in die Förderung nach den RL-GF-H aufgenommen.
Unser Ziel ist es, Ratsuchende optimal auf die Fortsetzung einer 
akademischen Laufbahn vorzubereiten. Die Beratung steht den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch während der Umset-
zung und Durchführung des Ausbildungsplans zur Verfügung. 

Akademische Praktika
Akademische Praktika und ärztliche Anpassungspraktika unter-
stützen die berufliche Eingliederung in Deutschland. 
Im Rahmen der geförderten Praktika, die in Unternehmen, 
Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen absolviert wer-
den, bereiten sich Hochschulabsolventinnen und –absolventen 
auf ihre zukünftige Berufstätigkeit vor.

Qualifizierte ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler/-
innen verfügen in der Regel über gute fachliche Kenntnisse. Sie 
sind aber oft nicht mit den Anforderungen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt vertraut. Mangelnde berufliche Praxis, unzurei-
chende Kenntnisse über Bewerbungsverfahren, Defizite bei 
der Selbstpräsentation und im arbeitsbezogenen Kommunika-
tionsverhalten und ein Mangel an Kontakten führen bei vielen 
Hochqualifizierten zu der Einschätzung, dass ihre Kenntnisse 
und Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt sind.  

In der Bildungsberatung GF-H der JMD werden zugewan-
derte Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen 
motiviert, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in adäquaten 
Praktika unter Beweis zu stellen. Sie erhalten Anleitung und 
Unterstützung in Bewerbungsverfahren und bei der Recher-
che nach potenziellen Arbeitgebern.  In den Akademischen 
Praktika erproben sie die Verwertbarkeit ihrer sprachlichen und 
sozialen Kompetenzen (Rollenverhalten, Teamfähigkeit, etc.), 
entwickeln diese weiter und ergänzen ihre fachlichen Kennt-
nisse. In der beruflichen Praxis werden Stärken und Schwächen 

erkannt.  Durch Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen sowie 
zu Arbeitgebern werden zusätzliche Chancen auf Erwerbstätig-
keit erschlossen. In den vergangenen Jahren fand jeder zweite 
Absolvent eines Akademischen Praktikums anschließend eine 
qualifizierte Erwerbsbeschäftigung.

Förderung nach den Richtlinien 
Garantiefonds Hochschule 
Ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, Jüdische Immigran-
ten sowie Angehörige dieser Personengruppen unter 30 Jahre 
kommen während der Durchführung Akademischer Praktika 
oft für eine Förderung nach den Richtlinien des Garantiefonds 
Hochschulbereich (RL-GF-H) in Frage. Ziel der Förderung ist die 
Vorbereitung auf die alsbaldige Eingliederung in qualifizierte 
Erwerbstätigkeit. 

Antragsteller benötigen eine Bescheinigung des Praktikums-
gebers, dass die Tätigkeit während des Praktikums der akademi-
schen Qualifikation der Bewerberin/des Bewerbers entspricht 
und ihrer/seiner beruflichen Eingliederung dient. Die Beschei-
nigung muss Auskunft über die voraussichtlichen Tätigkei-
ten sowie über Beginn und Ende des Praktikums geben. Im 
Rahmen der RL-GF-H werden nur volle Monate gefördert. Der 
Beginn des Praktikums soll am Anfang eines Kalendermonats 
liegen. Das Praktikum ist in Vollzeit entsprechend der regulären 
Arbeitszeit der Mitarbeiter/-innen des Betriebes durchzuführen. 
Ein Urlaubsanspruch besteht im Rahmen der Förderung nicht. 
Im Anschluss an das Praktikum muss das Unternehmen eine 
Bescheinigung über die jeweiligen Tätigkeitsbereiche und über 
den Erfolg des Praktikums ausstellen. 

Die Dauer der Maßnahme beträgt bis zu sechs Monate. 
Für Ärzte gelten gesonderte Regelungen. 

Die Bildungsberatung „Garantiefonds Hochschule (GF-H)“ der 
Jugendmigrationsdienste (JMD) berät im Rahmen der Richt-
linien Garantiefonds Hochschulbereich (RL-GF-H) zugewander-
te junge Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen 
über die Verwertbarkeit ihrer ausländischen Qualifikation auf 
dem Arbeitsmarkt und für den Einstieg in ergänzende Qualifi-
zierungs- und Bildungsmaßnahmen.  Ziel der Beratung ist die 
alsbaldige Eingliederung in Qualifizierung und/oder Erwerbs-
tätigkeit. Die Beratung versteht sich auch als ein Beitrag zur 
Nutzung von Potenzialen qualifizierter Zuwanderinnen und 
Zuwanderer für den deutschen Arbeitsmarkt. 

Die Bildungsberatung GF-H informiert individuell und ausführ-
lich über die Verwertbarkeit im Ausland erworbener Qualifika-
tionen und berät über Möglichkeiten der Anerkennung von 
Abschlüssen, über den möglichen Nutzen beruflicher Erfahrung 
und Kenntnisse, die neben der Hochschulausbildung erwor-
ben wurden. In der Beratung erfahren junge Hochschulabsol-
ventinnen und –absolventen, wie sie sich auf den Einstieg in 
die Erwerbstätigkeit vorbereiten können und ob ergänzende 
Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind. Kernpunkte der 
Beratung sind Fragen der Anerkennung und Bewertung, Sprach-
erwerb und Kommunikationsfähigkeit, Firmenrecherche und 
Bewerbung, berufsvorbereitende Praktika und gegebenenfalls 
ergänzende (Teil-)Studien an deutschen Hochschulen sowie Fra-
gen der Förderung und Finanzierung ergänzender Maßnahmen.

Mit Bewerberinnen und Bewerbern, deren individuelle sprach-
liche und/oder berufliche Vorbildung den Anforderungen zur 
unmittelbaren Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit 
nicht genügt, wird ein individueller Ausbildungsplan erarbei-
tet, der in möglichst kurzer Zeit zum Ausgleich migrationsbe-
dingter Lücken in arbeitsmarktrelevanten Kenntnissen und 
Qualifikationen führt. Kandidatinnen und Kandidaten mit ent-
sprechenden Voraussetzungen werden zwecks Durchführung  

Akademische Praktika


